
11-940 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des· Nationalrates 
Xe Gesetzgebungsperiode 

9.12.1965 

361/A.B. 
zu 376/J. A n fra g e b e a n tw 0 r tun g 

des Bundesministers fUr Handel und Wiederaufbau Dr. B 0 c k 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dr. K 0 s und Genossen, 

betreffend Ratifizierung der Sozialcharta. 

-.-.-.-e-
Auf die Anfrage, welche die Abgeordneten Dr. Kos und, Genossen inder 

Sitzung des Na~ionalrates am 18.11.1965 an mich gerichtet haben, beehre 

ich mich folgendes mitzuteilen: 

Bereits anlässlich der Unterzeichnung der Charta hat Österreich dar­

auf hingewiesen, dass der Ratifikation wesentlicher Artikel berträchtliche 

Schwierigkeiten gegenUberstUnden. Die bisherigen Verhandlungen, haben diese 

Auffassung vollauf bestätigt. Ein Vergleich der Sozialcharta mit·der 

ästerreichischen Rechtsordnung ergab auf Grundder.Verhandlungen mit den 

einzelnen Ressorts, dass fUr Österreich nur zwei von den sieben.Haupt­

artikeln der Charta unbedenklich sind, von denen jedoch mindestens fUnf 

anlässlich der Ratifikation als bindend Ubernommen werden,mUsqen. 

An diesen Verhandlungen war keineswegs nur das Bundesministerium fUr 

Handel und Wiederaufbau beteiligt, sondern auch das Bundeskanzleramt .. 

und die Bundesministerien für Inneres, fUr Finanzen und für Land-, und 

Forstwirtschaft. Im Ubrigen werden durch die Charta auch die Interessen 

der Bundesländer im hohen Ausmass berUhrL Am Schlusse .der Besprechungen 

stell ten : die Vertreter des Bundesminis teriums fUr soziale Verwal tung. jeden­

falls fest, dass sie selbst eine Ratifikation in absehbarer Zeit nicht 

fuf durchfUhrbar hielten. Hiebei handelt es sichurn schwerwiegende Probleme, 

sowohl materiellrechtlicher als auch formalrechtlicher Art~ 

<. Die wesentlicWen bedenken richten sich gegen,unUbersehbare Auswei­

tungen arbeitsrechtlicher Regelungen, wie z.B. gegen das in der öster­

reichischen Rechtsordnung nicht verankerte "Recht auf Arbeit".: Selbst­

verständlich ist es eines der Ziele der Virtschaft~politik~'die Beschäf-

tigung äller Arbeits fähigen und Arbeits zu sic'hern. Zwischen 

diesen politischen Zielen und dem durch zu verankernden Recht 

auf Arbeit als soziales Grundrecht ist j grosser Unterschied. 

Hinweise auf die geltende Qsterreichisch Praxis vermögen die recht­

lichen Forderungen in dieser Hinsicht nicht zu ersetzen. Andere Bedenken 

361/AB X. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



36l/A.B. 
zu 376/J -- 2 -

richten sich gegen die zwangsweise Ratifikation von Abkommen auf sozial­

versicherungsrechtlichem Gebiet, die einzelne -Artikel voraussetzen, sowie 

gegen die einseitige Vorwegnahme von Regelungen für-Fremdarbeiter, ohne 

aber auch auf die in der Charta vorgesehene ,Liberalisierung des Arbeits­

marktes einzugehen; eine Reihe weiterer-Bestimmungen auf dem Wohlfahrts­

sektor, z.B. Einrichtungen der Sozialarbeit, sind äusserst unklar gehalten 

und daher auch in ihren finanziellen Auswirkungenunüberschaubare Solange 

daher diese Fragen nicht genauestens untersucht und geklärt sind,kann 

eine erschöpfende Beurteilung der Frage der Möglichkeit einer Ratifikation 

nicht erfolgen. 
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